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6s 6 »»»»

Arbeiten und beym Schmieden und Verarbeiten des

Eisens benujt werden zu können ; wird der Torf hin.
gegen verkohlt, so ist er nicht nur hierzu sehr brauch,

char, sondern auch selbst in einigen Rükffchten den Holz-
Kohlen vorzuziehen, indem er eine schnellere durchdrin.
gendcre Hitze bewirkt als diese. Um daher die Torskoh.
len, welche B. Bodmer zu liefern sich im Stande be-

findet, zu Prüfen, ward eine der schwierigsten Schmtc-
bearbeiten gewählt, nämlich: das Zusammenschweißen

.alten Eisens, nm daraus neue Roßeisen zu verfertigen.
Schmied Däniker bey der Sihlpforte in Zürich unter-

.nahm diese Arbeit.in Anwesenheit eines Mitgliedes der

Bergwerksadministration, und die Torfkohlen des B.
H.odmers leisteten hierbey alles was bisher im Ausland
mit den Torfkohlen bewirkt wurde; es ist daher zu

.hoffen, daß die größern Versuche des B. Bodmers
gleich den bisherigen kleinern, seinen Wünschen und

chen Bedürfnissen des Publikums entsprechen werden.

Die bisherigen Versuche des B. Bodmers mit Ver.
Fohlung des Torfs geschahen bey der Ziegelhütte an der

Sihl bcn Zürich, in einem kleinen von Ziegelsteinen

aufgebauten Ofen, weicher drey große Körbe voll Torf
.enthält? und daher zwey ähnliche Körbe voll Torstoh.
gen liefert. Der bis jezt dazu benuzle Torf ist von der

schlechtesten Art, die in Zürich gebraucht wird, nur
aus zusammengepreßten Moosarten besteyend, die noch

ganz kenntlich und noch nicht in die wirkliche Torferde
übergegangen sind. ES läßt sich also erwarten, baß

wenn die Verkohlung einst im Großen und mit bcsserm

Torf vorgenommen werden kann, daß die Resultate

noch befriedigender werde» als unter etwas ungünsti-

Jen Umständen vorgenommne Proben.
Noch ist hierbey ein Gesichtspunkt merkwürdig, der

zur Beurtheilung der Beschaffenheit dieses Gegensinn,

des unentbehrlich ist; er beruht auf einigen Lokalum.

ständen der östlichen Schweiz und auf den Kostende.

Rechnungen der Torfverkohlung. (Fortsetzung folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze

und Dekrete vom August i8oi.
Seite.

r. Decret der Ratification des Verkaufs einiger
einsiedlischer Besitzungen im Thurgau s;> Aug.) ; 12

2. Gesetz zu Einführung gleichförmiger Maaße
und Gewichte in Helvetic» s,. Aug.) 514

S. Décret welches eine Erläuterung deck Gesetzes

vom 2. Heumonat, die Verrichtungen der Can.

t?îàgsatzm:gm betreffend, enthält (4. Aug.) zip

4. Gestz über die Aufnahme her Fremden ins
helvetische Bürgerrecht s-o. Aug.) 474. ,2?
Decrct welches dem B. Peter Ryz von Bibern
die Schwestertochter feiner verstorbenen Frau
zu heurathen erlaubt si«,. Aug) ,,2. ;;e

6. Decret wodurch ein Beschluß des Vollz. Raths
vom ig. May d^ I. aufgehoben wird, durch
weichen eine dem Sam. Grubcr vsn Bätterkm.
den ertheilte Bewilligung eines MühlendaueS
zmükgenommen ward ^14. Aug.) ,24. 54;

7. Decret der Strafmilderung für Johanne»
Hirter von Mühlethurnen s,4. Aug.) s;x

8. Decret welches den Commissarien des National,
Schatzamts für Canzlcyunkostm einen Credit
von 8->->° Fr. eröffnet s-7. Aug 556
Decret welches dem Ministerium der Justiz
und Polizey einen Credit von 200,000 Fr.
eröffnet s.7. Aug 55s

i«>. Decret wclch.s dem zu Orbe im Cant. Leman
aniaßigen B. Theodor Artaud das helvetische
Bürgerrecht ertheilt s.g. Aug 50z. ssz

i l. Decret der Amnestie für 14 gew. Offiziers
Unter den schweizerischen Emigrantenkorps
(20. A»g.) 566

12. Decret der Ratification der Verkäufe einiger
kleiner Gebäude und Grundstücke in der Ge,
meinde PörlvalaiS s-o. Aug.) 57«.

i;. Decret der Ratification des Verkaufs der
einstedlifchen im Zürichfee gelegenen Insel
Ufnau (20. Aug.) 57z

24. Decret welches die gegen den B. Just. Henne
von Pyrmont verhängte Sequestration von 5,
Dutzend Kappen begnadigungsweife aufhebt
(24. Aug.) 54z.

l?. Decret der Ratification des Verkaufs einiger
Nationalgüter im Canton Linth i>8. Aug.) Szt

26. Decret welches der Gemeinde Notwyl erlaubt
sich von der Mutterkirche Sursee Cant. Luzern
zu trennen und eine eigne Pfarrcy zu bilde»

(;i. Aug.) szt
27. Decret welches da» gegen Anna Maria Se.

genreich von Gündelhardt im Cant. Thurgau
ausgesprochne Todesurtheil in eine 4>ährige
Zuchthausstrafe verwandelt s, 2. Aug

lg. Decret welches den Verkauf eines Stnckgm
Landes für einen Todtenacker an die Ge.
meinde Hause» C. Zürich ralificirt (»2. Aug.) «4«
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